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1  Hintergrund 

Ein nationaler Überblick über kurz- und mittelfristig 

verfügbare Ablagerungsvolumina für Verbren-

nungsrückstände fehlt zurzeit. Deshalb beauf-

tragte das BAFU den VBSA1 im 2020 mit einer 

Umfrage zu den effektiven Ablagerungskapa-

zitäten in der Schweiz bei Deponiebetreibern 

sowie bei den kantonalen Fachstellen.  

2  Entsorgungssicherheit 

Die 30 Kehrichverbrennungsanlagen (KVA) der 

Schweiz bilden das Rückgrat der umwelt-

verträglichen Entsorgung stofflich nicht verwert-

barer, brennbarer Siedlungsabfälle. Nach der Ver-

brennung verbleiben mineralische Rückstände wie 

Schlacken und Aschen zurück, welche weiter-

gehend zu behandeln und schliesslich abzulagern 

sind. Hinzu kommen die Aschen von Holzheiz-

kraftwerken und Feuerungsanlagen. Für die kont-

rollierte Ablagerung stehen schweizweit 28 ge-

eignete Deponien in Betrieb. Die Kantone sorgen 

über die Abfallplanung dafür, dass durch genü-

gende Kapazitäten die Entsorgungssicherheit 

dieser Abfälle jederzeit gewährleistet werden 

kann. Dabei arbeiten die Kantone zusammen und 

legen nötigenfalls kantonsübergreifende Pla-

nungsregionen fest.   

Trotz Fortschritten und laufenden Weiterent-

wicklungen in der Verwertung von Anteilen der 

Verbrennungsrückstände bleiben Deponiekapa-

zitäten zu deren Ablagerung unverzichtbar. 

Planungsverfahren für neue Deponiestandorte 

oder Deponieerweiterungen sind über mehrere 

Jahre dauernde Vorhaben im schwierigen 

Spannungsfeld zwischen Schutz- und Nutzungs-

interessen. Die Sicherstellung solcher Ent-

sorgungskapazitäten zeigt sich zunehmend 

gesellschaftspolitisch erschwert und regional 

sogar teilweise blockiert. Die Folge davon ist die 

Gefährdung vorausschauenden Betriebs von KVA 

und anderen Abfallanlagen sowie schliesslich der 

im öffentlichen Interesse stehenden Entsorgung 

der Siedlungsabfälle.  

3  Verbrennungsrückstände – Zahlen 2019 

Die Zahlen des Jahres 2019 zum Aufkommen von 

Verbrennungsrückständen in Abbildung 1 zeigen; 

entscheidend sind die bei KVA anfallenden Rück-

stände, welche mit 94 % den Hauptanteil aller 

schweizweiten Verbrennungsrückstände aus-

machen. Zu beachten ist, dass gemäss Abfallver-

ordnung (VVEA, SR 814.600) von Holzbrenn-

stoffen2 wie auch unter gewissen Bedingungen 

von Nichtholzbrennstoffen3 stammende Aschen 

ebenfalls auf Deponien des Typs E abgelagert 

werden können.  

 

                                                      
1 Verband der Betreiber Schweizerischer 

Abfallverwertungsanlagen, VBSA/ASED/ASTR  

2 Holzbrennstoff gemäss Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1 der 
Luftreinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1) 

3 Holz, welches gemäss Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 der 
Luftreinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1) nicht als 
Holzbrennstoff gilt 
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Abbildung 1: Mengengerüst der im Jahr 2019 in der Schweiz angefallenen Verbrennungsrückstände sowie Entsorgungswege. 

4  Deponiekapazitäten  

Nationale Ebene 

Falls alle schweizweit anfallenden Verbrennungs-

rückstände auch in der Schweiz abgelagert 

werden (keine Exporte), bedarf es eines Deponie-

volumens von rund 497'000 m3 pro Jahr (Zahlen-

basis 2019). Wobei die gesicherten, das heisst die 

noch zur Verfügung stehenden respektive bereits 

bewilligten, Deponiekapazitäten der Typen C / D 

rund 8.5 Mio. m3 betragen. Damit resultiert eine 

sichergestellte Entsorgung der Verbrennungsrück-

stände über 17 Jahre auf nationaler Ebene. Ent-

scheidend bleibt jedoch eine regional ausge-

glichene Verteilung der Deponiekapazitäten. 

Regionale Ebene 

Die Situation bestehender Entsorgungskapazitä-

ten für Verbrennungsrückstände in den Kantonen 

wiedergibt Abbildung 2. Aufgrund des jeweiligen 

kantonalen Aufkommens von zu entsorgenden 

Siedlungsabfällen stehen alle in der Pflicht, zu-

mindest anteilsmässig zur Sicherstellung von Ent-

sorgungskapazitäten beizutragen. Den Standort-

kantonen von Verbrennungsanlagen wird dabei 

die Hauptverantwortung zuteil. 

Nach Artikel 4 Absatz 2 VVEA arbeiten die Kan-

tone bei der Abfallplanung zusammen und legen 

dafür nötigenfalls kantonsübergreifende Planungs-

regionen fest. 

Diese Zusammenarbeit hat verschiedene Aus-

prägungen in der effektiven Umsetzung. Neben 

                                                      
4 Vgl. Arbeitsgruppen | KVU 

den vier institutionalisierten Regionen des Cercle 

Déchets4 gibt es im Bereich der Entsorgung von 

Verbrennungsrückständen auch Kooperationen 

zwischen Kantonen unterschiedlicher Cercle 

Déchets Regionen. Vorliegend wird die Situation 

bezogen auf bekannte zusammenarbeitende 

Kantonsgruppen dargestellt. Was nicht aus-

schliessen soll, dass andere existieren können. 

   

 
 
Abbildung 2: Grad der gesicherten Deponiekapazitäten für 

Verbrennungsrückstände im jeweiligen Kanton (rot = 
keine, grün = am meisten). 

Nachfolgende Abbildung 3 zeigt bis zu welchem 

Jahr die gesicherten Deponiekapazitäten für die 

insgesamt in der betreffenden Kantonsgruppe ent-

stehenden Verbrennungsrückstände ausreichen 

unter der Annahme gleichbleibender jährlicher Ge-

samtmenge wie im Jahr 2019. Gleichzeitig lässt 

sich der kantonale, zeitliche Anteil an dieser 

Sicherstellung ablesen.  

https://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen
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Abbildung 3: Jahr, bis zu welchem die in der jeweiligen Kantonsgruppe gesicherten, verfügbaren bewilligten Deponiekapazitäten 
(Deponien Typen D / C) ausreichen, um die dort entstehenden Verbrennungsrückstände zu entsorgen – Stand 2020. Die Zahl 
in Klammern wiedergibt die Anzahl KVA im Kanton. 

Insbesondere dort, wo Entsorgungskapazitäten im 

Kantonsgebiet fehlen, sind die erforderlichen 

Schlüsse zwecks Sicherstellung der ganzen Ent-

sorgungskette Siedlungsabfälle – wozu auch die 

Verbrennungsrückstände aus KVA zählen – zu 

ziehen. Eine solide Betriebsplanung bei den Ver-

brennungsanlagen ist auf die verbindliche und 

längerfristige Gewährleistung der Abnahme konti-

nuierlich anfallender Verbrennungsrückstände an-

gewiesen.    

 

Abbildung 4: Verfügbare Entsorgungskapazitäten pro Kanton – gesicherte und geplante (unabhängig vom effektivem Planungs-
stand), sowie Aufkommen von Verbrennungsrückständen im Jahr 2019. 
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Die absoluten Zahlen in Abbildung 4 machen deut-

lich, wo wie viele Deponievolumina gesichert ver-

fügbar respektive geplant sind. Es ist zu beachten, 

dass bei geplanten Volumina nicht nach allfälliger 

zeitlicher Etappierung und effektivem Planungs-

stand unterschieden werden konnte; es handelt 

sich eher um maximale Planungswerte. Gleich-

zeitig ist aus der Grafik die Grössenordnung der im 

Jahr 2019 im jeweiligen Kanton aufgekommenen 

Verbrennungsrückstände ablesbar, welche natür-

lich in Abhängigkeit der Anzahl Verbrennungsan-

lagen steht.  

 

 

 

5  Grundlagen 

- Verwendete Umrechnungsfaktoren Tonne hinzu m3 fest: KVA-Schlacke ohne Filterasche 0.52. KVA-

Filterasche 0.77. Alle Holzaschen 0.83. 

- Umfrage bei Deponiebetreibern und kantonalen Fachstellen durch VBSA, 3./4.Q. 2020. 

- Verfügbare Volumen in Deponien Typ C, D und E. Aktuelle Situation und Perspektive. VBSA im Auftrag 

des BAFU, 15.12.2020. 
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